
Artikel 4

Alle Macht dient dem Wohlc des Volkes. Sie sichert sein 
friedliches Leben, schützt die sozialistische Gesellschaft 
und gewährleistet die sozialistische Lebensweise der Bür
ger, die freie Entwicklung des Menschen, wahrt seine 
Würde und garantiert die in dieser Verfassung verbürgten 
Rechte.

Artikel 5

1 Die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
üben ihre politische Macht durch demokratisch gewählte 
Volksvertretungen aus.
2 Die Volksvertretungen sind die Grundlage des Sy
stems der Staatsorgane. Sie stützen sich in ihrer Tätigkeit 
auf die aktive Mitgestaltung der Bürger an der Vorberei
tung, Durchführung und Kontrolle ihrer Entscheidungen.
3 Zu keiner Zeit und unter keinen Umständen können 
andere als die verfassungsmäßig vorgesehenen Organe 
staatliche Macht ausüben.

Artikel 6

1 Die Deutsche Demokratische Republik hat getreu den 
Interessen des Volkes und den internationalen Verpflich
tungen auf ihrem Gebiet den deutschen Militarismus und 
Nazismus ausgerottet. Sie betreibt eine dem Sozialismus 
und dem Frieden, der Völkerverständigung und der Si
cherheit dienende Außenpolitik.

11


